
Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Widmung des Flurstücks 97/16 der Flur 7 der Gemeinde Moorrege

Sachverhalt:
Öffentliche Straßen sind nach dem Straßen- und Wegegesetz (StrWG) Straßen,
Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden. Ein Widmungsakt
ist Voraussetzung für die Zuordnung einer Verkehrsfläche als öffentliche Straße. Die
Widmung regelt die Rechtsverhältnisse des Straßenbetreibers und bestimmt die
Unterhaltspflicht für diese öffentliche Fläche.

Stellungnahme der Verwaltung:
Bei Prüfung der gewidmeten Straßen ist aufgefallen, dass zwar die Schulkoppel
Flurstück 100/24, Flur 7 der Gemeinde Moorrege als öffentliche Verkehrsfläche
(Straße) gewidmet ist, das Flurstück 97/16 der Flur 7, Gemarkung Moorrege jedoch
nicht. Da es sich hier aber ebenfalls um eine Verkehrsfläche (Wendehammer)
angrenzend an die Schulkoppel nach dem Straßen- und Wegegesetz handelt, wird
die Widmung nun zur Vervollständigung nachgeholt. Dieser Bereich ist asphaltiert
und wird als Verkehrsfläche genutzt.
Die Straße liegt im Eigentum der Gemeinde Moorrege und wird ergänzend zur
„Schulkoppel“ für den öffentlichen Verkehr nach § 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr.
4 c StrWG des Landes Schleswig-Holstein als Sonstige Straße gewidmet. Die
Widmung ist öffentlich bekanntzumachen.

Finanzierung:
entfällt

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Moorrege beschließt, die Widmung der Verkehrsfläche
(Wendehammer) der Flur 7, Flurstück 97/16, Gemarkung Moorrege nach § 3 Abs. 1

Vorlage Nr.: 1488/2023/MO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 20.11.2023

Bearbeiter: Furchert AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung Moorrege 12.12.2023 öffentlich



Nr. 4 c Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein für den
öffentlichen Verkehr als Sonstige Straße mit dem Namen Schulkoppel. Die Widmung
ist ortsüblich bekanntzumachen.

___________________
Wolfgang Balasus
(Bürgermeister)

Anlagen:
Lageplan der Flur 7, Flurstück 97/16, Gemarkung Moorrege


